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Die Verengung des
Rorridors

Die Meinungsfreiheit ist von einer puren Selbstverstandlichkeit zum Gegenstand erregter
Debatten geworden.
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Meinungsfreiheit ist die Freiheit, innerhalb eines
eingeschrdnkten Spektrums alles zu sagen. Lassen Sie
die Menschen uiber 50 Grauschattierungen debattieren,
tun Stie aber so, als ob Schwarz und Weif$ gar nicht
existierten. Damit erschaffen Sie eitnen Gedankenkdfig,
aus dem Ihre Gefangenen gar nicht ausbrechen wollen,
weil sie die Gitterstabe nicht etnmal bemerken. Wir
Burger sind durch Jahrzehnte der ,Erziehung” seitens
der grofSen Medien anspruchslos geworden. Wenn in
einer Talkshow neben Karl Lauterbach und Jens Spahn



ausnahmsweise mal auch Wolfgang Kubicki und Boris
Palmer eingeladen sind, betrachten wir dies als Beweis
fur die Funktionsttichtigkeit unserer Demokratie und
fur lebhafte Debattenkultur. Dagegen wdre eine
Einladung an Wolfgang Wodarg oder Boris
Reitschuster ein Ding der Unmoglichkeit. Nichts
dokumentiert den Verfall der Meinungsfreiheit in
unserem Land so sehr wie die Tatsache, dass tiber
deren Gultigkeitsbereich und deren Grenzen derzeit
andauernd diskutiert wird — so als sei sie keine
schlichte demokratische Selbstverstdandlichkeit. Wissen
wir noch, warum bestimmte Grundrechte so eminent
wichtig sind? Auftakt zur neuen Serie tiber
Meinungsfreihett.

Neulich erreichte mich ein Brief von Leser L. aus B. Er hatte sich
mit einem Anliegen an den Petitionsausschuss beim Deutschen
Bundestag gewandt, tiber das er mich freundlicherweise meint

informieren zu miissen.
,Betr.: Seuche
Sehr geehrte Kommission,

Hiermit fordere ich, Kritik an der Regierungspolitik bzw. den
Verantwortlichen in Sachen Corona-Verordnungen mit dem Entzug
der buirgerlichen Ehrenrechte /notfalls sofortiger Ausbtirgerung zu

ahnden....”

Mit freundlichen Griifien,



Karl-Friedrich L.“

Es ist sicher nur ein Beispiel von vielen. Aber immer lauft es derzeit

auf das Gleiche hinaus.

Die einen meinen, alles ware gerettet, wenn Diskussionen
ausbleiben. Die anderen meinen, dass genau diese Rettung der

Untergang ware.

Es scheint zum Volkssport geworden zu sein, das

Selbstverstandliche der Meinungsfreiheit zum Privileg umzuformen.

Wir haben ein systemisches Problem. Jede Diskussion tiber
Meinungsfreiheit, die seit Monaten gefiihrt wird, ist im Kern eine
Diskussion tiber Geschmacksfragen beziiglich Aufderungen und
daran anknupfend tber die Satisfaktionsfahigkeit der Sprechenden.
Journalisten und Gatekeeper der offentlichen Meinung vergeben B-
Noten, statt den Inhalt zu verhandeln. Es ist ein reines moralisches

Schattenboxen. Zusammenfassend konnte man sagen:

Man diskutiert gerne und viel iiber die Meinungsfreiheit
— anstatt sie einfach wahrzunehmen. Debatten iiber
Meinungsfreiheit sind Debattenverhinderungsdebatten.

Ein Glasperlenspiel der Feuilletons. Man konnte die Debatten ja zur

Abwechslung einfach fiihren.

Kritische Geister im o6ffentlichen Raum werden von einigen
Journalisten derzeit als Betriebsunfall wahrgenommen, als eine Art
Flachenbrand, den die inquisitorische Feuerwehr dann glaubt
loschen zu mussen. Die Schauspieler-Aktion #allesdichtmachen war
nur die letzte Auflage dieses altbekannten Spiels. Sie zeigt
immerhin, dass es jeden treffen kann, egal wie prominent. Nach der
lautstarken Diffamierung zieht man sich als Journalist dann einfach

kleinlaut auf handwerkliche Fehler zurtick, wie soeben der



» Lagesspiegel“. Man will wohl sagen: wir sind nicht bosartig, nur
dilettantisch.

Tom Bohn

rstattung tuber

/en, die in einer C tie ihre Meinung
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Unsere Berichterstattung zu #allesdichtmachen

Unsere Berichterstattung zu #allesdichimachen hat eine Kontroverse ausgeidst. Wie die Redaktion
dariiber diskutiert — und was wir hiltten anders machan solen, VO DER CHEREDAKTION DES TASESSPEGEL

Recherche zu #allesdichtmachen: ,, Tagesspiegel* entschuldigt sich -
WELT

Es ist Wahnsinn, aber mit Methode. Nicht die Corona-Mafsnahmen
der Bundesregierung sind durch #allesdichtmachen in den Medien
zum Hauptthema geworden. Sondern die Frage, mit welchem
Verdacht man die Kunstler als nachstes uiberziehen konnte. Der
gewaltige Zuspruch fur die Aktion zeigte, dass der Burger den
Anstandsdamen in den Redaktionen um einiges voraus ist. Es ist
trotzdem zu leicht geworden, wirklich brennende Themen zwischen
Nebelkerzen und Nebenkriegsschauplatzen zu ,beerdigen“. Der
Linguist Noam Chomsky beschreibt diese Verengung des

Meinungsspektrums machtpolitisch:



,2Der schlaueste Weg, Menschen passiv und gehorsam zu halten, ist,
das Spektrum an akzeptablen Meinungen streng zu beschrdanken, aber
eine sehr lebhafte Debatte innerhalb dieses Spektrums zu

ermoglichen.”

Der Journalismus hat sich von der Abbildung tatsachlicher
Meinungskampfe in das Feld des Showbusiness verlagert. Wir sehen

Schaukampfen zu, wie beim Wrestling.

Die Welt will betrogen sein, sagte einmal ausgerechnet ein Papst.
Aber letztlich will der Mensch in Wahrheit leben. Genau diesem
Prozess dient die Meinungsfreiheit. Sie hilft, die Realitat
herauszuschéilen. Und wo gehobelt wird, fallen Spane. Das
Grundgesetz (und andere freiheitliche Verfassungen) wissen das
und gehen im Kern von einem Meinungskampf als Normalzustand
aus. Das Bundesverfassungsgericht definiert den Meinungskampf als

das Lebenselement der Demokratie.

Wo die Konfrontation von kontroversen Ansichten
verhindert wird, stirbt demzufolge ein Stiick
Demokratie. Wann setzt sich diese Erkenntnis in der
Journalistenausbildung durch? In den Redaktionen von
Talkshows sind gerade Totengrdber der Demokratie am
Werk.

Wir leben in einer Zeit, in der Selbstverstiandliches nicht mehr
selbstverstandlich ist; in welcher der Wert von Grundrechten nur
bruchstickhaft bewusst ist; und in welcher frithere
Errungenschaften scheinbar ohne grofdere Not aufgegeben werden
koénnen. In stdndiger Rechtsprechung hat das
Bundesverfassungsgericht den Schutzbereich der Meinungsfreiheit
ubrigens weit gefasst. Fur manche liest sich dies wohl wie

Hieroglyphen aus einer vergangenen Zeit.



be} Gegenstand des grundrechtlichen Schutzes aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG sind Meinungen. Auf sie bezieht sich die
Freiheit der AuBerung und Verbreitung. Meinungen sind durch die subjektive Beziehung des Einzelnen zum Inhalt seiner
Aussage gepragt (vgl. BVerfGE 33, 1 [14]). Fir sie ist das Element der Stellungnahme und des Dafiirhaltens kennzeichnend
(vgl. BVerfGE 7, 198 [210]; 61, 1 []). Insofern lassen sie sich auch nicht als wahr oder unwahr erweisen. Sie genielten den
Schutz des Grundrechts, ohne daR es darauf ankommt, ob die AuBerung begriindet oder grundlos, emotional oder rational ist,
als wertvoll oder wertlos, geféhrlich oder harmlos eingeschatzt wird (vgl. BVerfGE 33, 1 [ ]). Der Schutz des Grundrechts
erstreckt sich auch auf die Form der Aussage. Eine MeinungséauBRerung verliert den grundrechtlichen Schutz nicht dadurch,
daR sie scharf oder verletzend formuliert ist (vgl. BVerfGE 54, 129 [ ; 61, 1 [7]). In dieser Hinsicht kann die Frage nur
sein, ob und inwieweit sich nach MalRgabe von Art. 5 Abs. 2 GG Grenzen der Meinungsfreiheit ergeben.

Wie wére es, wenn man statt Triggerwarnungen in Zukunft einfach
vor allen offentlichen Diskussion kurz diese Erinnerung an die
geltende Rechtslage einblendet? Vielleicht sollte man sie auch noch
auf Hauswande spruhen, es scheint sich hier um Geheimwissen zu
handeln. Der Petitionsausschuss des Bundestages hat tbrigens auf
die Eingabe von Leser L. aus B. (wie ich finde) vorbildlich reagiert.

Namlich mit einem Hinweis auf genau diese Grundsatze.

Dies ist der Auftakt zu einer neuen Serie tiber Meinungsfreiheit und

was sie heute bedroht. Es wird um grundsatzliche Fragen gehen.

* Was sind die philosophischen Grundlagen der Meinungsfreiheit?
Was ist die verfassungsrechtliche Auskleidung?

e Warum darf Satire mehr und warum mtissen Politiker hart im
Nehmen sein?

e Durch welche Phanomene ist die freie Kommunikation und
Information gerade akut bedroht?

* Sind wir mitten in einem Kulturkampf?

Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind.

Redaktionelle Anmerkung: Dieser Beitrag erschien zuerst unter

dem Titel ,Es flimmert in der Herzkammer der Demokratie



https://miloszmatuschek.substack.com/p/meinungsfreiheit

(https: / /miloszmatuschek.substack.com /p /meinungsfreiheit)* auf

dem Blog Freischwebende Intelligenz

(https: / /miloszmatuschek.substack.com /) von Milosz Matuschek.

Milosz Matuschek ist Jurist und Publizist. Er hat
mehrere Blicher veroffentlicht und war bis vor kurzem
langjahriger Kolumnist der NZZ. Er betreibt den
reichweitenstarken Blog ,Freischwebende Intelligenz
(https://miloszmatuschek.substack.com)® und ist
zusammen mit dem Youtuber und Philosophen Gunnar
Kaiser Initiator des ,,Appells fiir freie Debattenraume
(https://idw-europe.org)“.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung -
Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de)) lizenziert.
Unter Einhaltung der Lizenzbedingungen diirfen Sie es verbreiten und
vervielfaltigen.



https://miloszmatuschek.substack.com/
https://miloszmatuschek.substack.com
https://idw-europe.org
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de

	Die Verengung des Korridors
	Die Meinungsfreiheit ist von einer puren Selbstverständlichkeit zum Gegenstand erregter Debatten geworden.


